






Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 287 
- Viersener / Kaarster Straße - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 23.11.1992 Es gilt die BauNVO 1990 

Die gem. § 3 (3) Satz 1, § 4 (3) Nr. 4 und 4a (3) Baunutzungsverordnung vor gesehenen Ausnahmen 
werden gemäß § 1 (6) 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 
Gemäß § 4a (4) BauNVO sind im besonderen Wohngebiet oberhalb des ersten Obergeschosses nur 
Wohnungen zulässig. 
Garagen und Stellplätze sind gemäß § 12 (6) BauNVO nur innerhalb der überbaubaren Flächen bzw. 
auf den hierfür besonders ausgewiesenen Flächen zulässig. 
Als Nebenanlagen gemäß § 14 (1) BauNVO sind nur Gartenhäuschen oder Geräteräume auf den 
hierfür besonders ausgewiesenen Flächen bzw. innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. Sie 
dürfen eine Grundfläche von 6 m2 nicht überschreiten. 
Gemäß § 16 (3) BauNVO ist die Höhe der baulichen Anlagen bei der viergeschossigen Bebauung auf 
16,0 m, bei der dreigeschossigen Bebauung auf 13,5 m, bei der zweigeschossigen Bebauung auf 10,0 
m, jeweils gemessen von der zugehörigen öffentlichen Erschließungsanlage, begrenzt. 
Bei der Ermittlung der Grundfläche gem. § 19 (4) BauNVO sind die Flächen der Tiefgaragen nicht 
mitzurechnen, sofern sie vollständig unter der Geländeoberfläche liegen, mit Erde bzw. Substratauf-
bau abgedeckt und dauerhaft bepflanzt sind. Die Fläche der Stellplätze ist nicht mitzurechnen, sofern 
sie mit im Sandbett verlegtem Pflaster mit großem Fugenanteil befestigt sind. 
Die festgesetzten Gemeinschaftsgaragen sind den von den jeweils angrenzenden Wohnhöfen 
erschlossenen Baugrundstücken zugeordnet. Die Flächenanteile an den festgesetzten Gemein-
schaftsgaragen sind gemäß § 21a (2) BauNVO der Grundstücksfläche im Sinne des § 19 (3) BauNVO 
hinzuzurechnen. 
Gemäß § 21a (5) BauNVO ist die zulässige Geschossfläche um die Flächen notwendiger Garagen, 
die unter der Geländeoberfläche hergestellt werden, zu erhöhen. 
In der gemäß § 22 (4) BauNVO festgesetzten besonderen Bauweise werden die Gebäude mit Grenz-
abstand an einer Seite errichtet; an der anderen seitlichen Grenze muss angebaut werden. 
Gemäß § 23 (2) BauNVO ist ein Zurücktreten von Gebäudeteilen bis zu 1,50 m von der Baulinie 
zulässig, sofern es der Gliederung der Fassade dient. 
Gemäß § 9 (1) 24 BauGB sind in den im Plan gekennzeichneten Flächen besondere bauliche Vor-
kehrungen zum Schutz vor Lärmbelästigungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes vor-
geschrieben. 

Die Fassaden mit der Kennzeichnung 
 liegen im Lärmpegelbereich VI gemäß DIN 4109. Zum Schutz der Aufenthaltsräume 

muss das resultierende Schalldämmaß R´w res für Außenbauteile mindestens 50 dB 
betragen. 

 liegen im Lärmpegelbereich V gemäß DIN 4109. Zum Schutz der Aufenthaltsräume 
muss das resultierende Schalldämmaß R´w res für Außenbauteile mindestens 45 dB 
betragen. 

 liegen im Lärmpegelbereich IV gemäß DIN 4109. Zum Schutz der Aufenthaltsräume 
muss das resultierende Schalldämmaß R´w res für Außenbauteile mindestens 40 dB 
betragen. 



Sind schalldämmende Fenster vorgeschrieben, so ist für Schlafräume zusätzlich eine schalldäm-
mende Lüftung vorzusehen. 
Ausnahmen von den Festsetzungen können zugelassen werden, soweit durch einen anerkannten 
Sachverständigen nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen ausreichen. 

Hinweis: 
Im Hinblick auf eine weitergehende Berücksichtigung der Belange des Natur- und Landschaftsschut-
zes ist die im Bebauungsplan festgesetzte, größere zusammenhängende öffentliche Grünfläche in 
Überleitung zum benachbarten Landschaftsschutzgebiet Jröne Meerke natur- und landschaftsgerecht 
auszubauen und mit Arten der potentiellen Vegetation zu bepflanzen. 



Satzung der Stadt Neuss 

über örtliche Bauvorschriften für den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 287 
- Kaarster Straße / Viersener Straße - 

- Gestaltungssatzung - 

Um ein gestalterisch und städtebaulich befriedigendes Gesamtbild zu erreichen, hat der Rat der Stadt 
Neuss aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für das Land NW in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13.08.1984 (GV NW S. 475), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.03.1990 (GV NW 
S. 141), und des § 81 der Bau-ordnung für das Land NW - Landesbauordnung - (BauO NW vom 
26.06.1984 (GV NW S. 419, bereinigt S. 532), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.06.1989 (GV 
NW S. 432), für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 287 – Kaarster Straße / Viersener 
Straße - am 15.02.1991 die folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 
Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der Satzung entspricht dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 287 – 
Kaarster Straße / Viersener Straße. 

§ 2 
Gestaltung des Geschosswohnungsbaugebietes 

2.1 Außenwände 
Die Außenwände sind in Ziegel- oder Ziegelverblendmauerwerk rot bis braun auszuführen. 
Einzelne Fassadenteile in Beton oder Putz sind zulässig, sofern sie in der Fassade nicht 
dominieren. 
Ausnahmsweise sind Putzfassaden zulässig, wenn einzelne Fassadenteile in Ziegelverblend-
mauerwerk ausgeführt werden. 

2.2 Höhe der baulichen Anlagen 
Ein Sockel ist bis zu einer Höhe von 0,60m, gemessen von der zugehörigen öffentlichen 
Erschließungsanlage, zulässig. 
Entlang der neu geplanten Straße ist das oberste Vollgeschoss mit geneigten Dachflächen zu 
errichten. 
Hier ist ein Drempel bis zu 0,80 m Höhe zulässig. 
Ist für das Bauvorhaben eine Tiefgarage ausgewiesen, so ist das Dach auf dem obersten Voll-
geschoss zu errichten. Dies gilt auch für alle Bauvorhaben entlang der Viersener und Kaarster 
Straße einschließlich des Eckgrundstückes Viersener Straße / geplante Straße. In diesen Fällen 
ist ein Drempel nicht zulässig. 
Abgrabungen zur Schaffung von Wohnraum oder Garagen im Kellergeschoss sind unzulässig. 

2.3 Dächer 
Zur Dacheindeckung sind rote bis braune Pfannen zu verwenden. 
Als Dachaufbauten sind Zwerchhäuser und Einzelgauben in einer Breite von max. 1,5 m im 
Lichten zulässig. 
Dachflächenfenster sind nur für untergeordnete Räume zugelassen. 
Zur Gartenseite sind auch Dacheinschnitte, max. 2,5 m breit, zugelassen. 
Die Summe der Dachaufbauten und Dacheinschnitte darf die Hälfte der jeweiligen Trauflänge 
nicht überschreiten. 

2.4 Tiefgaragen 
Die Decken der Tiefgaragen sind mit Erde bzw. Substrataufbau für Dachbegrünungen zu über-
decken und vollständig mit Rasen und Sträuchern zu begrünen. Die Mindestabdeckung für 
Abpflanzungen soll 0,4 m betragen. 



2.5 Außenanlagen 
Die befestigten Flächen (Stellplätze, Zufahrten, Garagenhöfe, Zugänge etc.) sind mit im Sand-
bett verlegtem Pflaster mit großem Fugenanteil zu befestigen. 
Die nicht befestigten Grundstücksflächen sind mit Rasen, Baum- und Strauchgruppen dauerhaft 
zu begrünen und zu unterhalten. 

2.6 Einfriedigungen 
Einfriedigungen sind nur an den rückwärtigen Grenzen in Form von Maschendrahtzaun oder 
Hecken, max. 1,50 m hoch, zulässig. Zur Abschirmung der Stellplätze gegenüber angrenzen-
den Grundstücken ist ein Holzzaun oder eine Mauer in gleichem Material und gleicher Farbe 
wie der Hauptbaukörper, 2,0 m hoch, zu errichten 

§ 3 
Gestaltung der Eigenheimbaugebiete 

3.1 Außenwände 
Die Außenwände sind in Ziegel- oder Ziegelverblendmauerwerk rot bis braun auszuführen. 
Ausnahmsweise sind Putzfassaden in einheitlicher Farbgebung bzw. in gegenseitiger Farb-
abstimmung zulässig, sofern eine zusammenhängende Hausgruppe einheitlich errichtet wird. 
Einzelne Fassadenteile in Holz, Beton, Putz oder Schiefer sind zulässig, sofern sie in der 
Fassade nicht dominieren. 

3.2 Höhe der baulichen Anlagen 
Ein Sockel ist bis zu einer Höhe von 0,60 m, gemessen von der zugehörigen öffentlichen 
Erschließungsanlage, zulässig. 
Ein Drempel ist nicht zulässig. 
Abgrabungen zur Schaffung von Wohnraum im Kellergeschoss sind nur zur Gartenseite 
zulässig bis zu einer Tiefe von 1,20 m, gemessen von der zugehörigen öffentlichen Erschlies-
sungsanlage. 
Abgrabungen zur Schaffung von Garagen im Kellergeschoss sind nicht zulässig. 

3.3 Dächer 
Zur Dacheindeckung sind rote bis braune Pfannen zu verwenden. 
Dacheinschnitte sind nicht zulässig. 
Dachaufbauten sind nur bei traufständiger Bebauung in Form von Einzelgauben in einer Breite 
von max. 1,5 m im Lichten zulässig. Die Summe der Dachauf-bauten darf die Hälfte der jewei-
ligen Trauflänge nicht überschreiten. 

3.4 Garagen 
Garagen sind in gleichem Material und gleicher Farbe wie das zugehörige Wohnhaus zu 
errichten. Es sind traufständige Satteldächer und eine Dacheindeckung mit roten bis braunen 
Pfannen vorgeschrieben. 
Garagengruppen müssen in Höhe, Material und Farbe gleich sein. 
Die an Garagenhöfen rechtwinkelig zueinander stehenden Garagenzeilen müssen durch eine 
Eckbebauung mit entsprechender Dachausbildung verbunden werden. 

3.5 Nebenanlagen 
Die als Nebenanlagen zulässigen Garten- und Gartengerätehäuschen sind in Holzkonstruktion 
zu errichten. Aneinandergrenzende Nebenanlagen sind in Höhe, Dachform und -neigung und 
Material aufeinander abzustimmen. 

3.6 Außenanlagen 
Die befestigten Flächen (Stellplätze, Zufahrten, Garagenvorplätze, Garagenhöfe etc.) sind mit 
im Sandbett verlegtem Pflaster mit großem Fugenanteil zu befestigen. 
Die nicht befestigten Grundstücksflächen sind mit Rasen, Baum- und Strauchgruppen dauerhaft 
zu begrünen und zu unterhalten. 



3.7 Einfriedigungen 
Zur öffentlichen Verkehrsfläche sind die Grundstücke nur mit einem Rasenkantstein einzu-
fassen. 
Ausnahme: 
Ist im Bebauungsplan eine Mauer zur Einfriedigung dargestellt, so kann sie in gleichem Material 
und gleicher Farbe wie das Wohnhaus oder als Holzzaun mit senkrechter Lattung bis max. 1,60 
m Höhe errichtet werden. Die Einfriedigung muss durch Pfeiler, Vor- und Rücksprünge oder 
ähnliches senkrecht gegliedert sein. 
Im rückwärtigen Grundstücksteil sind zur Abgrenzung der Hausgärten untereinander und gegen 
die öffentliche Grünfläche Holz-, Maschendrahtzäune und / oder Hecken, max. 0,80 m hoch, 
zulässig. 
Terrassentrennwände können in Holz oder als Mauerwerkscheibe in gleichem Material und 
gleicher Farbe wie der Hauptbaukörper max. 3,0 m lang und 2,0 m hoch errichtet werden. 

§ 4 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt an dem auf die Veröffentlichung folgenden Tage in Kraft. 


